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E R G E B N I S P R O T O K O L L 
 
Tagesordnung 
 
1.    Begrüßung durch den Präsidenten 
2.    Feststellung der fristgerechten Einladung zum außerordentlichen Verbandstag,  

  der Anwesenheit und der Stimmberechtigung 
3.    Genehmigung der Tagesordnung 
4.    Genehmigung des Protokolls des Verbandstages vom 2. Mai 2010 in Husum 
5.    Antrag zur Satzungsänderung  
6.    Anträge zu BVSH - Ordnungen 
7.    Verschiedenes              
___________________________________________________________________ 
Beginn der Tagung: Sonntag, 22.08.2010, 10:00 Uhr 
 
Ende der Tagung:  Sonntag, 22.08.2010, 11:30 Uhr 
 
Protokollführer:   Jörg Schwark 
 
TOP 1  Begrüßung durch den Präsidenten 
 
Der Präsident des BVSH, Holger Franzen, begrüßt die Vereinsvertreter zum 
außerordentlichen Verbandstag 2010 in Itzehoe. 
 
TOP 2  Feststellung der fristgerechten Einladung zum außerordentlichen 

Verbandstag, der Anwesenheit und der Stimmberechtigung   
 
Zum außerordentlichen Verbandstag wurde fristgerecht über das Internet und in einer 
Rundmail an die Mitgliedsvereine eingeladen. Nach Auszählung der Anwesenheitsliste 
wird festgestellt, dass 152 von 233 möglichen Stimmen anwesend sind. 
 
TOP 3  Genehmigung der Tagesordnung 
 
Die Tagesordnung wird ohne Änderungen einstimmig genehmigt. 

Außerordentlicher Verbandstag des 
Basketball- Verband Schleswig- Holstein e.V. 

22. August 2010 in Itzehoe 



   

 

TOP 4  Genehmigung des Protokolls des Verbandstages 
vom 2. Mai 2010 in Husum 
 

Das Protokoll des Verbandstages 2010 in Husum wird ohne Einwände einstimmig 
genehmigt. 
 
TOP 5  Antrag zur Satzungsänderung 
 
Der Antrag auf Satzungsänderung zum außerordentlichen Verbandstag 2010 wurde der 
Einladung angehängt, auf der BVSH Homepage veröffentlicht sowie den Vereinen in 
Dateiform zugesandt. 
Aus der Versammlung kommt die Anmerkung, dass die Satzung nicht geschlechtsneutral 
verfasst sei. Holger Franzen sichert zu dies zu prüfen und ggf. zum Verbandstag 2011, 
wenn nötig, entsprechende Änderungen als Anträge einzureichen.  
 

Dringlichkeit ¾ MH Abstimmung Änderungen/ Anmerkungen Antrag
- Nr. für geg. Anz. St. für geg. Anz. St.  

1 -- -- -- 152 0 152 einstimmig angenommen 
 
TOP 6  Anträge zu BVSH - Ordnungen 
Die Anträge zum außerordentlichen Verbandstag 2010 wurden auf der BVSH Homepage 
veröffentlicht sowie den Vereinen in Dateiform zugesandt.  
Bei der Abstimmung der Anträge wurde Antrag 3 bedingt vor Antrag 2 abgestimmt. 
Zu Antrag 4 gab es eine längere Diskussion und diverse Stellungnahmen. Die Sitzung 
wurde auf Antrag von Matthias Oehlmann (BVSH-SRA/ MTSV Hohenwestedt) für 5 
Minuten unterbrochen. Im Anschluss an die Pause wurde dann über Antrag 4 
abgestimmt.    
Die Stimmberechtigung erhöhte sich durch später eingetroffene Vereine nach Antrag 1 
auf 157 und nach Antrag 2 auf 160 Stimmen.  
 

Dringlichkeit ¾ MH Abstimmung Änderungen/ Anmerkungen Antrag
- Nr. für geg. Anz. St. für geg. Anz. St.  

1 -- -- -- 152 0 152 einstimmig angenommen / * 
* Zusatz bei §2 BVSH-FO:  
Euro 13,00 je UE für Schiedsrichter B- und A-Pool-Fortbildungslehrgänge, sowie für Aus- und 
Fortbildungslehrgänge für technische Kommissare/Mann-Mann-Verteidigungsbeobachter. 

3 -- -- -- 157 0 157 einstimmig angenommen 
* (3) Mann-Mann-Verteidigungsbeobachter / TK erhalten folgende SR-Punkte: 1 SR-Punkt 

2 -- -- -- 157 0 157 einstimmig angenommen / * 
* Der Antragsteller folgt der Empfehlung der Antragskommission und stellt den beantragten §17 der 
BVSH-LO mit folgenden Änderungen als § 21 der BVSH-SO zur Abstimmung; 
§ 21 BVSH-SO Mann-Mann-Verteidigungs-Beobachter / TK 
(1) Die Ansetzung der MMV-Beobachter erfolgt namentlich durch den Referent für das  
     Lehrwesen oder einem von ihm bestimmten Vertreter. 
(2) MMV-Beobachter müssen mindestens 20 Minuten vor dem offiziellen Spielbeginn in der  
      Halle sein und sich den Schiedsrichter und Trainern beider Mannschaften persönlich    
      vorstellen. 
(3) Jeder MMV-Beobachter /TK hat grundsätzlich ein Mal jährlich an einer entsprechenden BVSH-
Fortbildung  teilzunehmen. Ausnahmen regelt das Lehrwesen. 
(4) Mann-Mann-Verteidigungsbeobachter erhalten 1 SR-Punkt für die jeweilige Saison. 
(4) Die Abrechnung der Spielleitungsgebühren ist gleich dem der Schiedsrichter und wird  
     durch den  „SR-Katalog“ geregelt. 
(5) Die Fahrtkostenabrechnung erfolgt nach den gefahrenen Kilometern vom Wohnort zur  
     Spielhalle nach den Richtlinien des BVSH. 



   

 

Dringlichkeit ¾ MH Abstimmung Änderungen/ Anmerkungen Antrag
- Nr. für geg. Anz. St. für geg. Anz. St.  

4 -- -- -- 49 109 160 abgelehnt / * 

* Änderung neue Formulierung § 20 BVSH-SO Absatz 2: Die Einhaltung der Kriterien der Mann-Mann-
Verteidigung wird kann bei Spielen von den Schiedsrichtern, und bei Turnieren von Kommissaren 
überwacht., wenn kein technischer Kommissar anwesend ist, überwacht werden. 
  

 
TOP 7  Verschiedenes 
 
Franzen stellt die BVSH-Staffelleiter der Saison 2010/2011 vor. Neben Viola Schlösser 
wird Manfred Rosenplänter als neuer zweiter BVSH-Staffelleiter fungieren. 
 
Antje Mevius teilt den Mitgliedsvereinen mit, dass von der Beachbasketball-Tour noch 
diverse T-Shirts übrig geblieben sind, von denen der Veranstalter jedem Verein 2 Stück 
kostenlos zur Verfügung stellt. 
  
Franzen beendet den außerordentlichen Verbandstag 2010 um 11:30 Uhr, bedankt sich 
für die konstruktive Sitzung und wünscht allen Delegierten einen guten Heimweg bzw. 
eine erfolgreiche Spieletauschbörse, die im Anschluss stattfindet. 
 
 
 
Bad Schwartau, den 24.08.2010 
 
 
 
Protokollführer            Sitzungsleiter 
 
 
 
Jörg Schwark           Holger Franzen 
- Geschäftsführer -                          - Präsident - 
 

 


